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Mimikry I: Eine Raupe spielt Wespe

Der Jakobskrautbär ist ein 
Nachtfalter. Er erreicht eine 
Flügelspannweite von ca. 40 
mm. Auf schwarzer Grund-
farbe der Flügel zeigt er 
leuchtend rote Punkte und 
Striche. Die Raupen sind ca. 
30 mm lang. Der Körper zeigt 
ein schwarz-gelbes Ringel-
muster. Damit imitiert die 
Raupe Wespen. Man geht 
hier von einer Form des sog. 
Mimikry aus. Darunter ver-
steht man in der Biologie eine 
Nachahmung von Signalen, 
die dem Nachahmer durch 
diese Täuschung Vorteile 
verschafft. In unserem Fall 

sollen Fressfeinde abgeschreckt werden. Das Signal ist eindeutig: ich bin eine gefährliche Wespe! 
Haltet Abstand!
Das Wespenmuster zeigt aber auch an, dass die Raupen giftig sind. Bevorzugte Nahrung der 
Raupen ist nämlich das gelbblütige Jakobskreuzkraut. Dieses enthält bis zu 0.3 % giftige 
Pyrrolizidin-Alkaloide (Jacobin, Retrorsin, Senecionin) die leberschädigend und krebserregend 
sind. Besonders tückisch ist, dass vom Körper wiederholt aufgenommene, kleine Dosen so gut wie 
nicht ausgeschieden werden, sondern v.a. in der Leber angehäuft werden. Vergiftungs-
erscheinungen treten so z.T. erst nach Monaten oder sogar Jahren auf und sind praktisch nicht 
reversibel (Teuscher und Lindequist, 1994). Die Giftstoffe bleiben auch im Heu und der Silage 
erhalten, während die wenig schmackhaften, bitteren Bestandteile der Pflanze abgebaut werden. 
Besonders giftig ist die Pflanze für Pferde bzw. Rinder. Tödliche Dosen liegen bei 40 bzw. 140 
Gramm Frischgewicht pro kg Körpergewicht. Dies entspricht bei einer 700 kg schweren Kuh einer 
Menge von 100 kg frischem Jakobskreuzkraut. Für Schafe und Ziegen liegt die tödliche Dosis bei 
etwa 2 Kilogramm Frischgewicht pro kg Körpergewicht. Auch für den Menschen sind Pyrrolizidin-
Alkaloide giftig. Todesfälle hat es bisher aber wohl nur durch andere Pyrrolizidinalkaloid-haltige 
Pflanzen gegeben. Laut einer Pressemeldung der Universität Bonn ist es 2001 in Äthiopien zu 
einer tödlichen Vergiftung von mehr als 300 Menschen durch eine Pflanze namens Ageratum 
conyzoides gekommen. Zumeist Kinder, die eine sensiblere Leber besitzen, waren die Opfer. Auch 
in Süddeutschland gab es einen Todesfall. Dort hatte eine Frau während der Schwangerschaft 
sehr große Mengen eines Kräutertees getrunken, der vermutlich Pflanzen aus den Gattungen 
Crotalaria, Heliotropium oder Echinum enthielt. Dadurch wurde die Leber des Fötus so sehr 
geschädigt, dass das Kind kurz nach der Geburt starb.
Immer wieder wird öffentlich diskutiert, das Jakobskreuzkraut wegen seiner Tiergiftigkeit 
auszurotten. Es verbreitet sich durch immerhin bis zu 150000 Flugsamen pro Pflanze und wird von 
Tieren praktisch nicht gefressen. Die Pflanze siedelt sich daher leicht auf offenen Flächen ohne 
Grasnarbe an, d.h. z.B. überweideten Wiesen mit starkem Vertritt durch Pferde und andere 
Nutztiere. Die totale Vernichtung des Krauts würde auch das Ende des Falters mit sich bringen.
Statt des Abtötens eines ganzen Ökosystems empfiehlt sich vielmehr gutes Weidemanagement, 
mit dichten, ausgewogenen, standortangepassten und konkurrenzfähigen Pflanzenbeständen. 
Aber auch ein Grasschnitt zur Blütezeit, im Straßen- und Bahnunterhaltungsdienst, kann die 
Versamung und damit die Verbreitung der Pflanze einschränken. Schafbeweidung als Alternative 
war nicht sehr erfolgreich. Das frische Kraut schmeckt offensichtlich einfach zu schlecht. Je nach 
Dichte des Krauts kann es notwendig werden, zusätzlich auch mechanische Maßnahmen 
(Ausreißen, Ausstechen) zu ergreifen, kombiniert mit Grasnachsaat um nicht neue Lücken 
entstehen zu lassen. Biobetrieben bleibt im Extremfall ohnehin nur die Neuansaat einer Wiese. 
Chemische Verfahren sind nicht zu empfehlen, schon weil sie in der Regel nur zu 85-95 % 
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An den 	
Landkreis Nordwestmecklenburg	
Fachbereich II - Untere Bauaufsichtsbehörde	
c/o Sachgebietsleiter Hr. Müller	
Börzower Weg 3!
23936 Grevesmühlen ! !
Betr.: !Möglicherweise nicht genehmigte Bauwerke und nicht genehmigte Nutzungen in der Gem. 
Boiensdorf, Gemarkungsnr. 0392, Flur 1, Flurstück 3/8, 15 m vom Salzhaffufer entfernt (Karten 
anbei)!
! !

Teßmannsdorf, den 06.06.2019!
Sehr geehrter Herr Müller,!
wir hatten Sie seinerzeit auf ein Gelände südwestlich von Groß Strömkendorf (Flur 2) im 
Außenbereich, nur 20 m entfernt von der Mittelwasserlinie der Wismarbucht hingewiesen. Dort 
hatte der Surfverein Wismar offenbar illegal ein Gebäude errichtet und dieses jahrelang genutzt. 
Außerdem hatte der Verein auch die Fläche zwischen Bauwerk und Wasserkante als Parkplatz 
und Wohnmobilstellplatz genutzt, sowie Veränderungen im Uferbereich vorgenommen. Sie hatten 
daraufhin sowohl den illegalen Status bestätigt als auch eine Nutzungsuntersagung verfügt bzw. 
angedroht. Seitdem nutzen offenbar viele Wassersportler diesen Spot nicht mehr. Ausnahmen: z.B. 
15.09.2018 12.33 Uhr (2 parkende PKW) und 01.06.2019 11.55 Uhr (Nutzung des Spots durch 
einen Kiter). Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren o.ä. hatten Sie offenbar nicht eingeleitet oder 
mindestens ruhen lassen. !
Der Surfverein Wismar hat am 17.08.2018 eine Vereinsversammlung abgehalten und auch die 
Thematik der Nutzungsuntersagung ausführlich debattiert (siehe Protokoll v. 18.08.2018, 
Vereinsregister Schwerin, VR3175). Dabei wurden auch andere Beispiele illegaler Bauwerke/Park- 
und Wohnmobilplätze erwähnt, die gegenüber dem Landkreis NWM nicht erwähnt werden sollen, 
um diese Spots und den dort praktizierten Wassersport nicht zu gefährden, – so das Protokoll. Es 
scheint uns deshalb angebracht, auch andere Kiter- und Surferspots in der Wismarbucht auf ihren 
legalen Status hin zu prüfen.!!
Auch in Boiensdorf gibt es einen Kiterspot und zwar in Flur 1, Flurstück 3/8, östlich der Straße 
„Zum Strand/Werder“, auf dem Gelände der Fischerei (siehe Abbildung in Anhang 1).!!
Bauwerke!
Auf dem Gelände befinden sich 6 Gebäude (Nr. 1-5, C). Davon werden die Gebäude 2, 3, 4 und 5 
von den Fischern benutzt. Das Container-Gebäude „C“ und mindestens ein Teil des Gebäudes „1“ 
werden von der „Kiteschule Ostsee“, Zum Strand 12 (https://www.kiteschule.com/kiteschule-
ostsee-kiten-lernen/) genutzt (Abbildung B in Anhang 2). Diese Schule ist nach eigenem Bekunden 
seit 1998 dort tätig. Das am Platz betriebene Gewerbe hat das Abhalten von Kursen/Schulungen, 
den Verleih und wahrscheinlich auch den Verkauf von Wassersport-Zubehör (z.B. SUP-Material – 
siehe Schild) zum Gegenstand. Die Kiteschule bietet im Internet auch Übernachtungs-
möglichkeiten auf ihrem Gelände an: „Campen mit dem Wohnmobil direkt an der Kiteschule (keine 
Zelte, WC und Kiosk vorhanden)“ (https://www.kiteschule.com/kiteschule-ostsee-kiten-lernen/
#toggle-id-7). Das Gebäudeensemble aus „C“ und „1“ wird ergänzt u.a. durch Anhänger mit 
Wassersportmaterial, Wohnmobil(e), Sitzplatz mit Sonnensegel, Ausstellungsflächen u.a. Der Platz 
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wirksam sind. Wenn jetzt immer öfter der Ruf nach Aussetzung des „Herbizid-Tabus“ auch für 
Stilllegungsflächen und sogar Naturschutzgebiete laut wird, muß man ohnehin andere Interessen 
dahinter vermuten. 

Übrigens: auch der Jakobskrautbär ist mit seinen großen, gefräßigen Raupen-
gemeinschaften ein Mittel gegen das giftige Kraut. Und dieses Mittel hat den Vorteil, dass es 
sich selbst reguliert, je nachdem, wieviel Kraut vorhanden ist. Und es ist dazu noch gratis! 
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